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STADT HEIDENAU 
 
BEBAUUNGSPLAN M 15/1  
„WOHNGEBIET HERMANN-LÖNS-STRASSE" 
 
ENTWURF i.d.F. vom 08. November 2023 
 
 
Rechtsgrundlagen 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) 
 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3785), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 
 
Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 
 
Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 (Sächs-
GVBl. S. 186); zuletzt geändert durch Artikel 24 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. 
S. 705).  
 
 
TEIL B: TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
 
1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB i. V. mit BauNVO) 
1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 bis 15 BauNVO) 

- Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO – 
 

1.1.1 Ausschluss von allgemein zulässigen Nutzungen (§ 1 Abs. 5 BauNVO) 
In den allgemeinen Wohngebieten WA sind Anlagen für sportliche Zwecke unzulässig. 
 

1.1.2 Ausschluss von ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (§ 1 Abs. 6 BauNVO) 
In den allgemeinen Wohngebieten WA sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen sowie Ferien-
wohnungen unzulässig. 
 

1.2 Maß der baulichen Nutzung, Festsetzung der Höhenlage  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. §§ 16 – 21a BauNVO) 
- Grundflächenzahl, Zahl der Vollgeschosse, Höhe baulicher Anlagen gemäß Planeintrag – 
 

1.2.1 Bestimmung der Höhenbezugspunkte (§ 18 Abs. 1 BauNVO) 
Die Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen in der Planzeichnung erfolgt im Höhenbezugs-
system DHHN 2016. 
 
Oberer Höhenbezugspunkt für die festgesetzte Höhe baulicher Anlagen ist jeweils die Höhe 
der oberen Dachbegrenzungskante (Oberkante Dachfirst oder Attika). 

fritz
Schreibmaschinentext
Anlage 139/2023-2



B-Plan M 15/1 „Wohngebiet Hermann-Löns-Straße“ 
Teil B: Textliche Festsetzungen  Entwurf i.d.F. vom 08.11.2023 
 

Seite 2 von 7 
 

 
1.2.2 Ausnahmen von der festgesetzten Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 6 BauNVO) 

Die festgesetzten Höhen baulicher Anlagen gelten nicht für technische Aufbauten wie Solar-
energieanlagen, Schornsteine und Lüftungsrohre. 
 

1.2.3 Ausnahmen von der festgesetzten Zahl der Vollgeschosse (§ 16 Abs. 6 BauNVO) 
Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 darf die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse bei Ge-
bäuden mit Flachdächern durch ein zusätzliches Staffelgeschoss überschritten werden, wenn 
dieses die Anforderungen gemäß textlicher Festsetzung 2.1.1 erfüllt. 
 

1.2.4 Überschreitung der zulässigen Grundfläche (§ 19 Abs. 4 BauNVO) 
Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 darf die festgesetzte zulässige Grundfläche mit Flächen für 
offene Stellplätze, deren Zufahrten sowie sonstigen Nebenanlagen um 50 % überschritten wer-
den. Zusätzlich ist eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch die Flächen für Ga-
ragen bis zu einer GRZ von 0,7 zulässig, sofern diese unterhalb der Geländeoberfläche liegen 
und die Geländeoberfläche dauerhaft begrünt wird.   
 
Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 ist eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch 
Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie 
bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Grundstück lediglich unter-
baut wird, um 33 % bis zu einer GRZ von 0,4 zulässig. 
 
Weitere Überschreitungen der zulässigen Grundfläche sind in den Baugebieten WA 1 und 
WA 2 ausschließlich durch Versickerungsanlagen bis maximal bis zu einer GRZ von 0,8 zu-
lässig, wenn die Geländeoberfläche über diesen dauerhaft begrünt wird. 
 

1.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Stellung der baulichen Anlagen   
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 und 23 BauNVO) 
- Bauweise, Baugrenzen, Stellung der baulichen Anlagen gemäß Planeintrag – 
 

1.3.1 Abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauGB) 
Für das allgemeine Wohngebiet WA 1 wird als abweichende Bauweise a1 festgesetzt:  
Zulässig sind nur Einzelhäuser mit seitlichem Grenzabstand. Die Länge der Hauptbaukörper 
darf 22 m nicht überschreiten.  
 
Für die allgemeinen Wohngebiete WA 2 wird als abweichende Bauweise a2 festgesetzt:  
Zulässig sind nur Einzelhäuser mit seitlichem Grenzabstand. Die Länge der Hauptbaukörper 
darf 15 m nicht überschreiten.  
 

1.3.2 Überschreitung der Baugrenzen (§ 23 Abs. 3 BauGB) 
Das Überschreiten der Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile wie Wintergärten, Er-
ker und Balkone ist bis zu einer Tiefe von 1,5 m zulässig, sofern der Anteil des vortretenden 
Gebäudeteils 1/3 der Breite der jeweiligen Außenwand nicht überschreitet. 
 
Ein Vortreten von nicht überdachten Terrassen über die Baugrenze ist bis maximal 5,0 m Tiefe 
zulässig, 
 

1.3.3 Zulässigkeit von Nebenanlagen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen  
(§ 23 Abs. 5 BauGB) 
Nebenanlagen im Sinne § 14 BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
fläche zulässig, jedoch nicht zwischen der straßenseitigen Baugrenze und der Straßenbegren-
zungslinie.   
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1.4 Flächen für Stellplätze und Garagen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO) 
Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind Stellplätze und Garagen unterhalb der Geländeober-
fläche einzuordnen (Tiefgarage). Oberirdische Stellplätze und Garagen sind unzulässig.  
 
Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind Stellplätze und Garagen auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksfläche zulässig, jedoch nicht zwischen der straßenseitigen Baugrenze und 
der Straßenbegrenzungslinie.  
 

1.5 Höchstzulässige Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
In den allgemeinen Wohngebieten WA 2 sind höchstens zwei Wohnungen je Wohngebäude 
zulässig.  
 

1.6 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft / Zuordnung von Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Gel-
tungsbereiches (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. § 9 Abs. 1a BauGB) 

 
Boden- und grundwasserschutzbezogene Regelungen 

1.6.1 Begrenzung der Bodenversiegelung 
In den Baugebieten WA 1 und WA 2 ist eine Befestigung von Stellplätzen, Wegen und Zufahr-
ten nur mit teildurchlässigen, im Sand- oder Splittbett verlegten Belägen (z.B. Pflaster) oder 
wasser- und luftdurchlässigem Aufbau (z.B. mit Rasengittersteinen, Verbundsteinen Schotter-
rasen oder Ökopflaster mit mehr als 30 % Fugenanteil) zulässig. Wasser- und Luftdurchlässig-
keit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierung 
oder Betonierung sind unzulässig. Ausgenommen hiervon ist die Tiefgaragenzufahrt. 
 

1.6.2 Versickerung von Niederschlagswasser 
Im Baugebiet WA 1 ist das auf den überbauten Flächen des Baugrundstücks anfallende Nie-
derschlagswasser zu sammeln und - sofern keine Nutzung möglich ist - auf den hierfür festge-
setzten Flächen vollständig zu versickern. Von der in der Planzeichnung festgesetzten Lage 
für die Anordnung von Versickerungsanlagen darf im Ausnahmefall abgewichen werden, wenn 
an einem anderen Standort innerhalb des Baugrundstücks nachweislich mindestens die glei-
che Versickerungseignung gegeben ist und die Beeinträchtigung benachbarter Grundstücke 
ausgeschlossen wird. 
 
Im Baugebiet WA 2 ist das auf den überbauten Flächen der Baugrundstücke anfallende Nie-
derschlagswasser zu sammeln und - sofern keine Nutzung möglich ist - auf dem jeweiligen 
Baugrundstück vollständig in Rigolen mit einem Volumen von mindestens 0,4 m³ pro 10 m² 
versiegelter Fläche sowie einer Grundfläche von mindestens 1,1 m² pro 10 m² versiegelter 
Fläche zu versickern.  
 
Die nicht für eine Versickerung geeigneten Böden (Auffüllungen und Talsand/-lehm) sind unter 
jeder Versickerungsanlage bis zum Flusskies/-sand auszuheben und durch geeignetes, gut 
durchlässiges Material zu ersetzen (z.B. feinkornfreier Kiessand). Der Austauschboden sollte 
einen Durchlässigkeitsbeiwert von kf ≥ 1 ・ 10-4 m/s aufweisen und ist auch allseitig neben der 
Anlage einzubauen. 
 
Hinsichtlich der Gewährleistung des erforderlichen Sickerraumes sollte die Unterkante der Ver-
sickerungsanlage nicht tiefer als 114 m NHN m liegen.  
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1.7 Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (§ 9 
Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
Bei Verwendung von Luft-Wärme-Pumpen sind die Außengeräte so zu dimensionieren bzw. 
schalltechnisch auszulegen, dass am nächstgelegenen maßgeblichen Immissionsort gemäß 
TA Lärm der Immissionsrichtwert für die Nacht eines allgemeinen Wohngebietes (WA) um 6 
dB unterschritten wird. 
 

1.8 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

1.8.1 Pflanzgebot 1: straßenbegleitende Baumpflanzungen 
An den in der Planzeichnung festgesetzten Stellen entlang der Planstraße sind heimische, 
standortgerechte großkronige Laubbäume (Pflanzqualität Hochstamm, mindestens 3 x ver-
pflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 14 - 16 cm) zu pflanzen. Die Gehölze sind dauerhaft 
zu unterhalten und im Falle des Absterbens durch gleichartige Bäume mindestens in der fest-
gesetzten Pflanzqualität zu ersetzen. 
 
Von den festgesetzten Standorten darf um maximal 3 m parallel zur Straßenbegrenzungslinie 
abgewichen werden, wenn Zufahrten oder Leitungsführungen dies erfordern. 
 

1.8.2 Pflanzgebot 2: Begrünung Tiefgarage 
Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind die nicht überbauten Flächen, die mit Tiefgaragen un-
terbaut sind, mit einer Mindestsubstratdecke von 0,5 m zu überdecken und dauerhaft zu be-
grünen sowie mit insgesamt mindestens 8 heimischen, standortgerechten kleinkronigen Laub- 
oder Obstbäumen (Pflanzqualität: Hochstamm, 3 x v., StU 10-12 cm) zu bepflanzen und dau-
erhaft zu erhalten. Die Pflanzmaßnahmen sind spätestens in der zweiten Vegetationsperiode 
nach Fertigstellung der Tiefgarage durchzuführen. 
 

1.8.3 Pflanzgebot 3: Baumpflanzungen auf Privatgrundstücken 
In den allgemeinen Wohngebieten WA 2 ist auf jedem Baugrundstück je angefangene 350 m² 
Grundstücksfläche ein heimischer, standortgerechter Laub- oder Obstbaum (Pflanzqualität: 
Hochstamm, 3 x v., StU 10-12 cm) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzmaßnah-
men sind spätestens in der zweiten Vegetationsperiode nach Baubeginn durchzuführen. 
 

1.8.4 Pflanzgebot 4: Dachbegrünung 
In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind Flachdächer über dem obersten Ge-
schoss extensiv zu begrünen. Die Höhe des Schichtaufbaus für die Dachbegrünung muss ein-
schließlich Dränschicht mindestens 8 cm betragen.  
 

2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen  
(§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 89 SächsBO) 

2.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 89 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 SächsBO) 

2.1.1 Dachform 
Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind für Hauptgebäude ausschließlich symmetrisch ge-
neigte Mansarddächer, Satteldächer, Walmdächer und Flachdächer zulässig, wobei im Fall 
von Flachdächern das oberste Vollgeschoss als Staffelgeschoss, dessen Außenwände an al-
len Gebäudeseiten um mindestens 2,0 m hinter die Außenwandfläche des darunter liegenden 
Vollgeschosses zurücktreten, und mit Dachbegrünung gemäß Pflanzgebot 3 ausgebildet wer-
den muss.  
 
In den allgemeinen Wohngebieten WA 2 sind für Hauptgebäude ausschließlich symmetrisch 
geneigte Satteldächer, Satteldächer mit Krüppelwalm, Walmdächer sowie Flachdächer mit 
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Dachbegrünung gemäß Pflanzgebot 3 zulässig. Bei Hauptgebäuden mit Flachdächern ist das 
dritte Vollgeschoss als Staffelgeschoss auszubilden, dessen Grundfläche maximal 60% der 
Grundfläche des darunterliegenden Geschosses einnehmen darf und das allseitig mindestens 
1,0 m von den Außenwänden des darunterliegenden Geschosses einzurücken ist.  
 
Der Anteil von Dachaufbauten darf 30% der Dachfläche nicht überschreiten. Dachaufbauten 
sind farblich und im Material der Dachfläche anzugleichen. Dacheinschnitte sind an Hauptge-
bäuden unzulässig. Die Vorgaben gelten nicht für Terrassenüberdachungen und Wintergärten. 
 

2.1.2 Dacheindeckung 
In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 hat die Dacheindeckung von geneigten 
Dächern mit rottonigen oder anthrazitfarbenen Dachziegeln, Dachsteinen, Schiefern zu erfol-
gen. Stark glänzende Dacheindeckungen sind unzulässig. 
 
Flachdächer sind gemäß Pflanzgebot 3 zu begrünen. 
 

2.1.3 Fassaden 
In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind Holzfassaden in Block- oder Block-
bohlenbauweise sowie Klinkerfassaden unzulässig. 
 
Farben sind nur in natürlichen, hellen und gebrochenen Farbtönen zulässig. Reine, ungebro-
chen und leuchtende Farben sowie Farben mit Signalwirkung sind unzulässig. 
 

2.2 Gestaltung der Plätze für bewegliche Abfallbehälter und der unbebauten Flächen der 
bebauten Grundstücke sowie von Einfriedungen  
(§ 89 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 2 SächsBO) 

2.2.1 Freiflächen 
Die nicht überbaubaren und nicht überbauten Grundstücksflächen sind, soweit sie nicht als 
Stellplätze oder Zufahrten genutzt werden, zu begrünen. Die Anlage von Kies- und Schotter-
gärten ist unzulässig. 
 

2.2.2 Abfallbehälterstandplätze 
Oberirdische Abfallbehälterstandplätze sind auf den Grundstücken einzuordnen und mit einem 
Sichtschutz (Hecke oder Holzzaun) zur Verkehrsfläche einzufassen. 
 

2.2.3 Grundstückseinfriedungen 
Entlang der öffentlichen Straßen und Wege sind nur Zäune und Laubgehölzhecken bis jeweils 
maximal 1,50 m Höhe zulässig.  
 
Mauern und andere geschlossene Grundstückseinfriedungen, Stabgitterzäune und Maschen-
drahtzäune oder Ketten sind generell unzulässig.  
 
Zu den Verkehrsflächen bzw. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „verkehrsberu-
higter Bereich“ haben Einfriedungen einen Abstand von 0,5 m einzuhalten. 
 

3 Hinweise 
3.1 Denkmalschutz / Archäologie  

Archäologische Funde (auffällige Bodenverfärbungen, Gefäßscherben, Gräber, Knochen, Ge-
räte aus Stein und Metall, Münzen, bearbeitete Hölzer, Steinsetzungen aller Art u. a.) sind 
sofort dem Landesamt für Archäologie (poststelle@lfa.sachsen.de) und/oder der zuständigen 
unteren Denkmalschutzbehörde (denkmalschutz@landratsamt-pirna.de) zu melden. Fundstel-
len sind inzwischen vor weiteren Zerstörungen zu sichern. Die entdeckten Bodendenkmale 
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und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf des vierten Tages nach der Anzeige in unver-
ändertem Zustand zu erhalten und zu sichern, sofern nicht die zuständige Fachbehörde mit 
einer Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 Sächsisches Denkmalschutzgesetz 
(SächsDSchG)). Die ausführenden Firmen sind mit schriftlichem Nachweis auf die Anzeige- 
und Sicherungspflicht von Bodenfunden gemäß § 20 SächsDSchG hinzuweisen 
 

3.2 Bodenschutz / Altlasten 
Vor Beginn der Bauarbeiten ist der in geringem Umfang vorhandene Mutterboden abzuschie-
ben, in Mieten zwischen zu lagern und vor Vernichtung, Vergeudung und Erosion zu schützen. 
Bodenaushub ist getrennt nach Unterboden und mineralischem Untergrund zu erfassen und 
in Mieten zwischen zu lagern. Eine Vermischung der unterschiedlichen Bodenschichten ist 
unzulässig.  
 
Für konkrete Bauvorhaben wird eine Überprüfung bzw. Anpassung der Angaben und Empfeh-
lungen des vorliegenden geotechnischen Berichtes empfohlen1. 
 
Es wird dringend empfohlen, eine abfall- und altlastenfachliche ingenieurtechnische Begleitung 
des Bauvorhabens vorzusehen. Über die durchgeführten Untersuchungen sowie eingeleitete 
Maßnahmen sowie die ordnungsgemäße Entsorgung anfallender Abfälle ist eine Dokumenta-
tion zu erstellen und nach Abschluss der Baumaßnahmen an die untere Abfall- und Boden-
schutzbehörde zu übergeben.  
 
Gemäß § 7 Abs. 2 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) sind anfallende Abfälle, die nicht vermie-
den werden können, vorrangig einer Verwertung zuzuführen. Nicht verwertbare Abfälle sind 
gemäß § 15 KrWG zu beseitigen. 
 
Bei einer Verwertung ist gemäß § 7 Abs. 3 KrWG ein besonderes Augenmerk auf die Schad-
losigkeit der Verwertung zu richten. Es darf insbesondere nicht zu einer Schadstoffanreiche-
rung im Wertstoffkreislauf kommen.  
 
Abfälle zur Beseitigung sind gemäß § 17 Abs. 1 KrWG dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger (örE) anzudienen, soweit diese nicht durch eine der Abfallsatzungen des örE von der 
Entsorgung ausgeschlossen sind. Die aktuell gültigen Abfallsatzungen des Zweckverbandes 
Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE) sind zu beachten. 
 
Gemäß § 8 Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) sind anfallende Bau- und Abbruchabfälle 
(Glas, Kunststoff, Metalle, Holz, Dämmmaterial, Bitumengemische, Baustoffe auf Gipsbasis, 
Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik) möglichst getrennt voneinander zu erfassen und vorrangig 
der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem Recycling zuzuführen. Dies ist gemäß § 8 
Abs. 3 GewAbfV zu dokumentieren.  
 
Ab 01.08.2023 tritt die Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) in Kraft, so dass ab diesem 
Zeitpunkt die Herstellung und der Einbau von Recyclingbaustoffen neuen Regelungen unter-
liegt (z. B. Güteüberwachung bestehend aus Eignungsnachweis, werkseigene Produktions-
kontrolle und Fremdüberwachung). 
 
Im Rahmen der Baumaßnahmen bekannt gewordene oder vom Verpflichteten verursachte 
schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten sind gemäß § 13 Abs. 3 SächsKrWBodSchG. 
der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde mitzuteilen.  
 

 
 
1 IBU Coswig Ingenieurbüro für Baugrund und Umwelttechnik, 18.08.2022: Geotechnischer Bericht zu den Baugrund- und Grün-
dungsverhältnissen Hermann-Löns-Straße, Flst. 239/11 In 01809 Heidenau 
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3.3 Hinweise für die Errichtung von Versickerungsanlagen 
Für die Versickerung von Niederschlagswasser ist eine Erlaubnis oder eine Bewilligung nicht 
erforderlich, wenn die Anforderungen nach den §§ 3 bis 6 der Erlaubnisfreiheits-Verordnung 
vom 12.09.2001, zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 12.07.2013, erfüllt sind.  
 
Bei der Anordnung / Ausführung der Versickerungsanlagen ist DWA-A 138 (U 15) zu beachten. 
Insbesondere ist sicherzustellen, dass von Versickerungsanlagen keine Schäden an Gebäu-
den und Anlagen ausgehen, was durch Mindestabstände zu gewährleisten ist. Der Bemes-
sungswert der Durchlässigkeit sollte durch in-situ-Versickerungsversuche verifiziert werden. 
 

3.4 Schaffung von Ersatzhabitaten für den Hausrotschwanz  
Es sind insgesamt sechs Halbhöhlen-Nisthilfen in der unmittelbaren Umgebung des Plange-
bietes an den Straßenbäumen der Nordstraße anzubringen Bei der Anbringung an Bäume 
sollte auf eine mardersichere Konstruktion der Höhlen geachtet werden. Vorzugsweise sind 
Naturschutzprodukte einzusetzen. Zur Kontrolle der durchzuführenden artenschutzrechtlichen 
Maßnahme wird eine Ökologische Baubegleitung empfohlen. Details dazu werden im städte-
baulichen Vertrag geregelt. 
 

3.5 Hinweise zum Immissionsschutz 
Während der Bauphase ist sicherzustellen, dass die in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – (AVV Baulärm vom 19. August 1970) 
festgesetzten Immissionsrichtwerte für die betroffenen Gebiete entsprechend ihrer tatsächli-
chen Nutzung während der Tagzeit und vor allem während der Nachtzeit eingehalten werden. 
Dabei gilt als Nachtzeit die Zeit von 20.00 bis 07.00 Uhr.  
 

3.6 Hinweise zu Stellflächen für Abfallbehälter auf den Baugrundstücken 
Auf den Grundstücken ist ausreichend Stellfläche für Abfallbehälter vorzuhalten. Hierzu ist das 
Informationsblatt für Bauherren des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Oberes Elbtal, Stand 
01/2023 zu beachten. 
 

3.7 Hinweis auf besonderen Schutz von Grenz- und Vermessungsmarken 
Gemäß § 6 Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatG) sind Grenz- 
und Vermessungsmarken besonders geschützt. Insbesondere dürfen diese nicht entfernt oder 
verändert werden. Gefährdete Grenzmarken sollten durch einen Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieur (ÖbVI) gesichert werden. 
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